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Verordnung über  die 
Schulzahnpflege 

Gültig ab  01.  Oktober  2002 
Teilrevision vom  09.  Februar  2021,  gültig ab  01.  Januar  2021 

Einwohnergemeinde 

Grindelwald 



- 

Zweck 

Der  Gemeinderat  von  Grindelwald beschliesst, 
gestützt auf Artikel  9  Absatz  6 des  Schulreglements vom  04.  Juni  1999, 

Artikel  1 

Diese Verordnung regelt  in  Ergänzung  der  kantonalen Vorschriften 
die Organisation der  Schulzahnpflege  in der  Gemeinde Grindelwald 
(Art. 60  VSG &  Art. 24  VSV).. 

Artikel  2 

Geltungsbereich Sie gilt für Kindergärten sowie  die  Schulen  der  Primar- und  der  Sekundarstufe  I 
in der  Gemeinde Grindelwald. 

Artikel  3 

Ziel Der  schulzahnärztliche Dienst bezweckt  die  Gesunderhaltung  der  Kauorgane und 
deren kostengünstige Behandlung. 

Artikel  4 

Aufgaben Die  Schulzahnpflege hat folgende Aufgaben: 
Prophylaxe, bestehend aus  der  jährlichen Kontrolluntersuchung und regel-
mässigen vorbeugenden Massnahmen  in der  Schule unter Beizug  von  Fach-
personal 

- Kostengünstiges Angebot für  die  Behandlung kranker Kauorgane und ano-
maler Gebisse durch Ernennen  von  Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzten 
und Anwenden  des  Schulzahnpflegetarifs. 

Artikel  5 

Zuständiges 1 Zuständiges Organ für  die  Schulzahnpflege ist  die  Kommission Bildung. 
Organ 

2Administrativ zuständig ist  die von der  Kommission Bildung ernannte Schul-
zahnpflegeleitung für  die  ihr unterstellten Kindergärten und Schulen. 

Artikel  6 

Schulzahnarzt Als Schulzahnärzte gelten Zahnärzte  des  Amtsbezirks  Interlaken,  welche mit  der 
Gemeinde Grindelwald einen Vertrag abgeschlossen haben (gemäss Anhang  I  zu 
dieser VO). 

Ablauf  der 
Schulzahnpflege 

Artikel  7 

- Zu Beginn  des  Schuljahres verteilen  die  Schulen  den  Kindern zuhanden  der 
Erziehungsberechtigten  die  Liste  der  Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzte 

-  Die  Schulzahnärztinnen und  die  Schulzahnärzte erhalten  die  Zahnpflege Karten 

-  Die  Schulzahnärztin oder  der  Schulzahnarzt bietet  die  Kinder zur Kontrolle auf 

-  Die  Schulzahnärztin oder  der  Schulzahnarzt bestätigt  der  zuständigen Schule 
die  durchgeführte Untersuchung 
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Beitrags-
leistungen 

Geltendmachung 
des  Beitrages 

Zahnpflege-
unterricht 

-  Die  Gemeinde trägt  die  Kosten für  die  Untersuchung (Kontrolle) und Prophyla-
xe Massnahmen 

-  Falls  eine Behandlung erforderlich ist, erstellt  die  Schulzahnärztin oder  der 
Schulzahnarzt einen Kostenvoranschlag und händigt diesen  den  Erziehungsbe-
rechtigten aus und bietet nach deren Einverständnis direkt zur Behandlung auf 

- Ist  die  Behandlung abgeschlossen, stellt  die  Zahnärztin oder  der  Zahnarzt di-
rekt  den  Erziehungsberechtigten Rechnung 

1)  Artikel  8a  Teilrevision vom  09.02.2021 

Die  Höhe  des  Gemeindebeitrages und  die  Beitragsberechtigung richten sich nach 
Anhang  II  dieses Reglements. 

' ) Artikel  8b  Teilrevision vom  09.02.2021 

'Die  Geltendmachung eines Behandlungskostenbeitrages erfolgt durch  die  Eltern 
(bzw. durch  die  Erziehungsberechtigten) mittels Gesuchformular. Mit  der  Ge-
suchseinreichung erteilen  die  Gesuchsteller gleichzeitig  die  Einwilligung zur Aus-
kunftserteilung durch  die  Steuerbehörden (gemäss.  Art. 153  Abs.  2 lit. A)  Steu-
ergesetz StG, BSG  661.11). 

2Dem Gesuch sind beizulegen: 
a) Gesuchsformular 
b) Kostenträger 
C)  Kopie  der  Krankenkassenpolice 
d) Kopie  der  letzten Steuerveranlagung (bei Trennung/Scheidung  von  beiden 

Elternteilen) 
e) bei Trennung/Scheidung: Kopie  der  Sorgerechtsvereinbarung 

3  Anzahl unterstützungspflichtige Kinder. 

" Das Gesuchsformular ist bei  der  Kommission Bildung einzureichen. 

Artikel  9 

Der  Zahnpflegeunterricht wird entweder durch eine Schulzahnärztin oder einen 
Schulzahnarzt, eine Dentalhygienikerin oder einen Dentalhygieniker, oder durch 
eine  in  diesem Bereich ausgebildete Lehrkraft durchgeführt. 

Diese Verordnung wurde  an der  Sitzung  des  Gemeinderates  am 20. Mai 2003  beschlossen 
und tritt rückwirkend auf  den 01.  Oktober  2002 in Kraft. 

GEMEINDERAT GRINDELWALD 
Der  Präsident: Der  Gemeindeschreiber: 

sig.  G.  Bohren sig.  F.  Lohner 



GEMEINDERAT GRINDELWALD 
r—Qer Präsident: Der  Genneindeschr er a.i.: 

Crattj 
Beat Bucher Stefa vbodtli 
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Änderungen 

1)09.  Februar  2021  Gemeinderatsbeschluss vom  09.02.2021,  Aufhebung  Art. 8  und Einfü-
gen  von Art. 8a  und  8b  sowie Einfügen  von  Anhang  II;  Inkraftsetzung 
rückwirkend  per 01.01.2021. 
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Anhang  I 

Liste  der  Schulzahnärzte 

Baer Martin Breite  19 3800  Unterseen 

Gadzo Amir Rosenstrasse  2 3800 Interlaken 

Herting Torsten Grundstrasse  19 3818  Grindelwald 

Imhof Vallhov Michaela Freie Strasse  2A 3800 Interlaken 

Kolgeci Lumni Höheweg  12 3800 Interlaken 

Mäder Agnes Strandbadstrasse  3 3800 Interlaken 

Matter Christiane Jungfraustrasse  1 3800 Interlaken 

Mesaric Willi Rugenparkstrasse  2 3800 Interlaken 

Paas Bernhard Seestrasse  8 3800  Unterseen 

Röthlisberger Beat Marktgasse  8 3800 Interlaken 

Röthlisberger Jean-Pierre Höheweg  29 3800 Interlaken 

Vallhov Jonas Freie Strasse  2A 3800 Interlaken 
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1)Anhang  II 

Gemeindebeitrag  von  Behandlungskostenbeiträgen 

Tarif für alleinerziehende und verheiratete Erziehungsberechtigte 

Steuerbares 
Einkommen 

Anzahl 
Unmündige 
Kinder 

bis  8000.00 bis  15'000.00 bis  22'000.00 bis  29'000.00 bis  36'000.00 

1 80% 70% 50% 30% 10% 

2 80% 80% 60% 40% 20% 

3  und mehr 80  % 80  % 70  % 50  % 30  % 

Massgebendes 
Einkommen 

Artikel  10 

1  Berechnung auf Grund  der  letzten definitiven Steuerveranlagung; steuerbares 
Einkommen  plus 10  Prozent  des  steuerbaren Vermögens. 

2  Bei Quellensteuerpflichtigen wird das massgebende Einkommen ermittelt. 

3  Handelt  es  sich bei  den  Erziehungsberechtigten um zwei separate veranlagte 
Steuerpflichtige, werden  die  massgebenden Einkommen beider Elternteile ad-
diert und durch zwei dividiert. 

Artikel  11 

Bemerkungen i  Anspruchberechtigt sind Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz  in der  Ge-
meinde Grindelwald 

2  Allfällige Behandlungen werden auf  den  Nettokosten, d.h. nach Abzug  von 
Leistungen anderer Kostenträger (Krankenkasse, Versicherungen, usw.) ge-
währt. 

3  Gemeindebeiträge unter  Fr. 50.—  werden nicht ausgerichtet. 
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